
Stadtwerke Karlsruhe GmbH
Daxlander Straße 72  76185 Karlsruhe

www.stadtwerke-karlsruhe.de

Wir beraten Sie gerne. 

   Vertrieb Wohnungswirtschaft  
Telefon 0721 599-2423 
wohnungswirtschaft@stadtwerke-karlsruhe.de

   Vertrieb Mittelstand  
Telefon 0721 599-2442 
mittelstand@stadtwerke-karlsruhe.de
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Weniger Energie, 
mehr Profit.

Mit der richtigen Energieberatung  
zu mehr Effizienz.

Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme (EBN)



Energie verschwenden heißt Profit verschwenden. 
Werfen Sie Ihren Gewinn nicht zum Fenster raus. Fragen 
Sie erfahrene Experten, wo Geld in Ihrem Unternehmen 
versteckt ist. Wie viel Sie sparen können? Das sagt Ihnen 
unsere Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen 
und Systeme (EBN) für KMU. Sie wird bis zu 80 % staatlich 
gefördert und lohnt sich hundertprozentig für Sie.

Es gibt viel zu tun. Und noch mehr zu sparen. 
Die Stadtwerke Karlsruhe begleiten, unterstützen und entlasten Sie in allen Phasen der Energieberatung – von A wie Auftakt  
bis Z wie Zuschüsse sichern. Vorgeschrieben ist dabei die Aufteilung in 7 Schritte. Nämlich diese:

1) Einleitender Kontakt über Ihren Kundenbetreuer bei uns
2) Datenerhebung mittels unseres Fragebogen zur EBN gemäß Modul 1, Energieaudit DIN EN 16247-1 - Bitte diesen mit der „Einwilligung 
 zur Datenweitergabe“ an Ihren Kundenbetreuer bei den Stadtwerken zurücksenden.
3) Übermittlung des Fragebogen durch uns an unseren Kooperationspartner
4) Kontaktaufnahme und Angebot der Dienstleistung durch den Kooperationspartner direkt an Sie - unter Berücksichtigung der 
 BAFA-Förderung, sofern bei Ihnen die Bedingungen dafür gegeben sind
5) Auftragserteilung durch Sie, zur Durchführung der Dienstleistung
6) Ausführung der Dienstleistung
7) Rechnungsstellung der Dienstleistung an Sie - durch den Kooperationsparnter

Jeden Euro wert. Und die meisten zahlen Sie nicht mal selbst.
Gute Energieberatung bringt sehr viel mehr als sie kostet. Noch rentabler wird sie durch ein attraktives Förderprogramm der BAFA.  
Dieses soll zusätzliche Anreize schaffen, um die Zahl der Energieberatungen und die Umsetzungsquote der Maßnahmen im Land zu 
erhöhen. Gut für Sie, denn dadurch ergibt sich die Chance auf einen kräftigen und zudem nicht rückzahlbaren Zuschuss. 

Schluss mit dem Geldverbrennen. 

Eine Energieberatung nach § 8a des Energiedienst- 
leistungsgesetzes (EDL-G) und gemäß den 
Anforderungen des EBN, Modul 1, Energieaudit 
der DIN EN 16247-1, ist eine systematische 
Untersuchung der Energieverwendung und des 
Energieverbrauchs innerhalb eines Betriebs oder 
Systems. Vor allem aber ist es für kleine und mittlere 
Unternehmen eine große Chance, sich effizienter und 
erfolgversprechender für die Zukunft aufzustellen.

Sprechen wir mal über Vorteile:

  Zeigt realisierbare Einsparpotenziale auf 
  Baut Informationsdefizite ab
  Bringt Energieeinsparungen
  Ermöglicht Wettbewerbsvorteile
  Macht Ihr Unternehmen rentabler
  Bringt Steuervorteile oder Spitzenausgleich
  Schafft Basis für die Einführung eines Energiemanagementsystems
  Vermeidet Emissionen und entlastet das Klima
  Betont das Umweltbewusstsein und verbessert das Image
  Wird staatlich gefördert

Energiesparen macht Spaß und sichert Arbeitsplätze.

So geht es weiter: 
Bei Interesse füllen Sie bitte den Fragebogen zum EBN auf 
unserer Homepage www.stadtwerke-karlsruhe.de > Geschäfts-
kunden > Mittelstand > Energiedienstleistungen > Energie-Audi-
tierung > Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und 
Systeme (EBN) sowie die Einwilligung zur Datenweitergabe aus 
und senden diese wieder an uns zurück.

Wie hoch ist die Förderung? 
Die Höhe der Förderung richtet sich bei der Energieberatung 
für EBN gemäß Modul 1, Energieaudit DIN EN 16247-1 nach den 
jährlichen Energiekosten und den förderfähigen Beratungskosten.
Übernommen werden können dabei bis zu 80 % der Netto- 
Beratungskosten.

Die genauen Förderrichtlinien finden Sie unter www.bafa.de > 
Energie > Energieberatung & Energie-Audit > Nichtwohngebäude, 
Anlagen und Systeme > Modul 1, Energieaudit DIN EN 16247-1. 
Wie gesetzlich vorgeschrieben, führen wir die Energieberatung 
zusammen mit einem externen, von der BAFA zugelassenen 
Dienstleister durch.

Jetzt von Kostensenkungen und Fördermitteln profitieren!
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